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	SITZUNG VOM 15. September 2011


	Archiv 34.08.3
	Benützung des öffentlichen Grundes / Parkierung

Nachtparkieren – Antrag an die Gemeindeversammlung


Ausgangslage
Regelmässig nachts auf öffentlichem Grund abgestellte Fahrzeuge führen heute neben einer nicht notwendigen Beeinträchtigung des Ortsbildes immer wieder zu Behinderun​gen und Mehraufwand des Unterhaltsdienstes wie beispielsweise erschwerte, teilweise unmögliche Schneeräumung.

Gleichzeitig bleiben private Parkplätze, deren Bau durch die Bau- und Zonenordnung vorgeschrieben und Bauherren bei Neubauten entsprechend zur Auflage gemacht wird, ungenutzt.

Die Benutzung öffentlichen Grundes ist teilweise durch die Polizeiverordnung, durch privates oder durch übergeordnetes kantonales bzw. Bundesrecht mehrheitlich geregelt.

So ist beispielsweise das Langzeitparkieren durch die Polizeiverordnung auf 72 Stunden begrenzt. Die regelmässige nächtliche Nutzung öffentlichen Grundes als sogenannte „Laternengarage“ hingegen ist derzeit unbeschränkt möglich.

Zählungen zufolge sind gegenwärtig ca. 50 bis 60 PW-Halter betroffen.

Erwägungen
Mit der Einführung einer aus vielen anderen Gemeinden bereits seit langem bekannten Gebührenpflicht für das regelmässige nächtliche Parkieren können einerseits die Kosten für den Mehraufwand teilweise gedeckt werden. Andererseits bietet man den Betroffe​nen einen zusätzlichen finanziellen Anreiz, mit einem privat gemieteten auch einen im​mer frei verfügbaren Parkplatz zur Verfügung zu haben.

Gemäss Verordnung über das nächtliche Dauerparkieren (Beilage) wird die Nachtpark​gebühr jeweils für ein Kalenderjahr im Voraus erhoben und beträgt monatlich:

· Fr. 40.00
für Personenwagen, Lieferwagen und dreirädrige Fahrzeuge

· Fr. 80.00
für schwere Motorwagen, Gesellschaftswagen, Wohnwagen, Anhänger 
und Spezialfahrzeuge

Die stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung wird zunächst durch die Polizei im regu​lären Nachtdienst durchgeführt und hat daher keinen nennenswerten Zusatzaufwand zur Folge. Administration und Rechnungsstellung erfolgen durch die Sicherheitsabtei​lung und werden im Rahmen der regulären Tätigkeiten mit erledigt. Es wird mit einem jährlichen Administrativaufwand von maximal einem Prozent gerechnet.

Damit nimmt die Gemeindekasse jährlich zusätzlich etwa Fr. 24‘000.00 bis Fr. 28‘800.00 abzüglich einem gleichzeitigen administrativen Aufwand von maximal Fr. 1‘000.00 ein.

Fazit

Mit der Genehmigung der Verordnung über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentli​chem Grund (Nachtparkverordnung) und der Einführung einer Nachtparkgebühr wird eine schlanke Regelung im Sinne der Allgemeinheit eingeführt, mit der sowohl die zu​sätzlichen Aufwendungen des Unterhaltsdienstes etwas abgefangen als auch die bes​sere Auslastung der pflichtgemäss erstellten privaten Parkplätze gefördert werden.

Beschluss:
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung:

1. Gestützt auf Artikel13 lit. 4. der Gemeindeordnung wird eine Nachtparkverordnung erlassen, in dem die Grundsätze für die Gebührenerhebung enthalten sind.

2. Das nächtliche Parkieren auf öffentlichem Grund wird auf dem gesamten Gemeinde​gebiet gebührenpflichtig.

3. Die Verordnung tritt nach der amtlichen Publikation (vorbehaltlich der rechtskräfti​gen Erledigung eventuell erhobener Rechtsmittel) zu einem durch den Gemeinderat zu bestimmenden Datum in Kraft. Gleichzeitig werden im Widerspruch zu diesem Reglement stehende kommunale Erlasse aufgehoben.
Mitteilung an:
· Akten Gemeindeversammlung (2)

· Finanzverwaltung

· Polizeiausschuss

· Sicherheitsabteilung / Archiv 34.08.3
Urs Mettler
Claudia Oswald
Gemeindepräsident
Gemeindeschreiberin
Versand am:
Verordnung über das nächtliche Dauerparken auf öffentlichem Grund (Nachtparkverordnung)

vom xx.yy.2011
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Art. 1 
Bewilligungspflicht

Es ist im Gemeindegebiet von Uetikon am See nur mit behördlicher Bewilligung gestat​tet, Fahrzeuge oder Fahrzeuganhänger aller Art nachts regelmässig auf öffentlichem Grund auf allgemein zugänglichen Plätzen abzustellen. Regelmässigkeit entsteht ab vier Nächten wöchentlich.

Fahrzeugbesitzer, die sich nicht darüber ausweisen können, dass ihnen ein ausübungs​fähiges Recht zusteht, ihre Fahrzeuge während der Nacht auf privatem Grund zu parken gelten grundsätzlich als bewilligungspflichtig.

Als Besitzende gelten die Halterin, der Halter des Fahrzeuges oder gegebenenfalls dieje​nige Person, der das Fahrzeug zum Gebrauch während längerer Dauer überlassen wird.

Wochenaufenthalter und auswärtige Fahrzeugbesitzer, die ihre Fahrzeuge regelmässig, mindestens ab der Dauer eines Monates, auf öffentlichem Grund abstellen, sind in der Gemeinde Uetikon am See wohnhaften Fahrzeugbesitzern gleichgestellt.

Art. 2 
Platzanspruch

Die Bewilligung gibt keinen Anspruch auf einen bestimmten Parkplatz; sie berechtigt lediglich, das Fahrzeug im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf öffentlichem Grund zu parken.

Art. 3 
Freihalten von Strassen und Plätzen

Polizeiliche Anordnungen zum Freihalten von Strassen und Plätzen in besonderen Fällen wie z.B. Schneeräumung, Umzüge und dergleichen gelten auch für Fahrzeugbesitzer, die eine Gebühr gemäss dieser Verordnung entrichtet haben.

Art. 4 
Lastwagen und Spezialfahrzeuge

Die zuständige Behörde kann für das regelmässige Parken von Gesellschaftswagen, Lastwagen, Lastwagenanhängern, Wohnwagen, Anhängern und dergleichen Weisungen erlassen, die Fahrzeugbesitzer verpflichten, bestimmte Plätze zu benutzen oder das Parken solcher Fahrzeuge ganz verbieten.

Art. 5 
Benutzungspflicht privater Parkplätze

Wer sich über einen privaten Parkplatz ausgewiesen hat, muss diesen in der Regel auch benutzen.
Art. 6 

Meldepflicht

Wer bewilligungspflichtig ist, hat dies der Gemeindeverwaltung Uetikon am See inner​halb 30 Tagen zu melden:

Gemeinde Uetikon am See

Weissenrainstrasse 20

8707 Uetikon am See

Tel. 044 922 72 11

www.uetikon.org
Art. 7 
Gebühren

Die Bewilligung gemäss Art. 1 ist gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt monatlich:

Fr. 40.00
für Personenwagen, Lieferwagen und dreirädrige Fahrzeuge

Fr. 80.00
für schwere Motorwagen, Gesellschaftswagen, Wohnwagen, Anhänger und Spezialfahrzeuge

Die Gebühr wird im Voraus für ein Kalenderjahr erhoben.

Angebrochene Kalendermonate werden vollständig in Rechnung gestellt.

Der Gemeinderat ist befugt, die Monatsgebühren der Teuerung anzupassen sowie bei einer Änderung der Verhältnisse um maximal 50 % zu erhöhen. Als Änderung der Ver​hältnisse gilt insbesondere eine Parkplatzknappheit oder eine Gefährdung der Verkehrs​sicherheit.

Der Gemeinderat kann für Kontrollen, Mahnungen usw. Gebühren festsetzen.

Art. 8 
Nachzahlung / Rückerstattung

Zu Unrecht nicht bezahlte Gebühren sind für den gesamten Zeitraum nachzuzahlen, während dessen die bewilligungspflichtige Person keine privaten Abstellmöglichkeiten besass. Die Gebührenforderung verjährt nach fünf Jahren.

Entfällt die Bewilligungspflicht oder wird ein Fahrzeug während mindestens einem Monat nachweislich nicht auf öffentlichem Grund geparkt, so werden auf vorgängiges Gesuch bereits entrichtete Gebühren gutgeschrieben oder gegebenenfalls rückerstattet. Dabei kommen nur volle Kalendermonate in Betracht. Eine nachträgliche Rückerstattung findet nicht statt.

Art. 9 
Gebührenverwendung

Der Gebührenertrag fliesst in die allgemeine Finanzrechnung der Gemeinde Uetikon am See.
Art. 10 
Strafbestimmungen

Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt, namentlich den mit der Abklärung der Bewilli​gungspflicht betrauten Organen unwahre Angaben macht, der Meldepflicht nicht ge​nügt oder die Kontrolle erschwert, wird mit Busse bestraft.

Der zulässige Bussenhöchstansatz ergibt sich aus kantonalem Recht.

Art. 11 
Vollzug

Die Sicherheitsabteilung wird mit dem Vollzug dieser Verordnung beauftragt.

Art. 12 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt auf den xx.yy.2011 in Kraft.

Die Verordnung über das nächtliche Dauerparken auf öffentlichem Grund (Nachtpark​verordnung) wurde von der Gemeindeversammlung am xx.yy.2011 genehmigt.
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